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Einladung zur Mitgliederversammlung Vorstand 
Netzwerk Ehemalige         Mitgliederversammlung Netzwerk Ehemalige 2026 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

Liebe Mitglieder vom Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring, Liebe Gäste 

Wir freuen uns, dass du dich für die Mitgliederversammlung vom 13. Juni 2026 in St. Gallen angemeldet hast. 

Anbei erhältst du die wichtigsten Informationen zum Anlass inkl. Traktanden und Anträgen (MV-Dossier). 

Es erwartet uns ein spannender Anlass und es lohnt sich einmal mehr mitzubestimmen und dabei zu sein. 

Anreise: Die Mitgliederversammlung findet in St. Gallen statt. Für den kulinarischen Teil treffen wir uns vor der 

Kathedrale in St. Gallen (Klosterhof 6, 9000 St. Gallen). Der geschäftliche Teil der Mitgliederversammlung 
findet dann im Pfarreizentrum St. Otmar (Grenzstrasse 10, 9000 St. Gallen) statt.  

Ablauf: Treffpunkt ist um 13:30 Uhr bei der Kathedrale, anschliessend begeben wir uns auf den kulinarischen 
Stern-OL und um 16:00 Uhr startet die Mitgliederversammlung im Pfarreizentrum St. Otmar. Das Nachtessen 

findet anschliessend ca. um 18:30 auch dort statt.  

Mitnehmen: Das Essen ist gesponsert, wir bitten euch aber für alkoholische Getränke etwas Bargeld 
mitzunehmen. Wir stellen ein Kässeli auf.  

Wir freuen uns auf einen spannenden Anlass! 

Bei Fragen oder kurzfristigen Abmeldungen bitte an Matze (079 726 33 94; 

matthias.hafner@ehemaligejubla.ch) wenden.  

Liebe Grüsse 

Matze 
Vorstand Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring 
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Traktanden    Mitgliederversammlung 2026 
 
 
 
 

 

 

Traktandenliste Mitgliederversammlung 2026 
 

 

1 Begrüssung 

 

2 Wahl der Stimmenzähler*innen 

 

3 Wahl der vorsitzenden Person der MV durch den Vorstand 

 

4 Wahl der protokollführenden Person 

 

5 Genehmigung des Protokolls der MV vom 29.03.2025 

 

6 Genehmigung des Tätigkeitsberichts 2025 

 

7 Änderung der Statuten des Vereins Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring 

 

8 Jahresrechnung 2025 und Budget 2026 

 

9 Entgegennahme des Revisionsberichtes 2025 

 

10 Décharge / Entlastung des Vorstands 

 

11 Wahl der Revisionsstelle 

 

12 Aufnahme von Aktiv- und Kollektivmitgliedern 

 

13 Rücktritte / Verabschiedungen 

 

14 Informationen zur Datenbank Nutzung für Kollektivmitglieder 

 

15 Ausblick Netzwerk Engagement 

 

16 Anträge von Mitgliedern 

 

17 Information Visions- und Strategieprojekt «Post Vision» Jubla Schweiz 

 

18 Varia 
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Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring  

Tätigkeitsbericht März 2025 bis Juni 2026 
 

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück: Das Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring (NEJB) 

ist gewachsen, hat sich organisatorisch weiterentwickelt und war an mehreren Grossanlässen prä-

sent. Dieser Bericht gibt einen Überblick über unsere Tätigkeiten vom März 2025 bis Juni 2026. 

Mitgliederversammlung in Schaffhausen 

Unsere zweite Mitgliederversammlung fand im vergangenen Jahr in Schaffhausen statt. Der 

Tag begann für alle Teilnehmenden mit einem spannenden Foto-Orientierungslauf, den der 

Ehemaligenverein der Jubla Schaffhausen «Verein Lebensfreu(n)de Jungwacht Blauring Schaff-

hausen» organisiert hatte. In kleinen Gruppen erkundeten wir die Stadt, suchten verschiedene 

Foto-Stationen und hatten dabei viel Spass und Gelegenheit zum Austausch.  

Im offiziellen Teil der Versammlung konnten wir erfreulicherweise mehrere neue Ehemaligen-

vereinigungen als Kollektivmitglieder begrüssen, und einige neue Aktivmitglieder aufnehmen. 

Das Netzwerk ist erneut gewachsen und die Vielfalt der Mitglieder hat sich weiter erhöht. 

Stand heute zählen wir 369 Einzel- und 20 Kollektivmitglieder. 

Präsenz im Verband 

Vertreter*innen unseres Netzwerks waren bei beiden Bundesversammlungen von Jungwacht 

Blauring Schweiz präsent. Sie beteiligten sich aktiv an Workshops und brachten ihre Erfahrun-

gen und Ideen ein. Damit haben wir den Ehemaligen im Verband eine offizielle Stimme verlie-

hen und ihre Anliegen vertreten.  

Das Netzwerk gestaltete einen thematischen Teil innerhalb der AST-Weiterbildung (Arbeitsstel-

len der Kantonalverbände). Nach einer kurzen Einführung zum aktuellen Stand des Netzwerks 

absolvierten die Teilnehmer*innen einen Video-Postenlauf mit Fragen an der Schnittstelle zwi-

schen der Arbeit mit der Kantonalleitung und dem Netzwerk Ehemalige. Mit einer Schluss-

runde im Schlosspark wurde der Block abgeschlossen. 

Nationales Pfingstlager Jublasurium 

Beim nationalen Pfingstlager «Jublasurium» haben wir uns als Teil des Organisationskomitees 

engagiert, um den Grossanlass von Jungwacht Blauring Schweiz optimal zu unterstützen. Die 

Ehemaligen waren am Jublasurium ausserdem mit einem eigenen Stand vertreten, wo wir 

viele ehemalige und aktive Mitglieder treffen und uns austauschen konnten. Der direkte Kon-

takt und die Unterstützung beim Anlass haben das Miteinander zwischen den Generationen 

gefördert und das Netzwerk weiter gestärkt. Dazu wurde der Besuch von Peter Rüegger an-

lässlich des 50-Jahr-Jubiläums des von ihm komponierten “Rägebögelers" initiert und organi-

siert. 
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Weiterentwicklung der jubla.db 

Zu Beginn des Jahres konnten wir die Erweiterung unserer Datenbank abschliessen. Besonders 

stolz sind wir darauf, dass die Selbstregistration als Passivmitglied beim Jublasurium erfolgreich 

gestartet ist. Zahlreiche Personen nutzten die Gelegenheit, sich direkt vor Ort anzumelden.  

Für den späten Frühling 2026 planen wir, die Datenbank für die Ehemaligenvereine zu öffnen, 

sodass sich künftig auch ganze Vereine unkompliziert registrieren können.  

Vorstand und Organisation 

Der Vorstand traf sich zu verschiedenen Ressortsitzungen sowie zu vier Gesamtsitzungen. Ein 

zentrales Thema war die Neuausrichtung der Organisation hin zu einer agileren Struktur mit 

klar definierten Rollen und Aufgaben. So wollen wir die Selbstorganisation stärken und durch 

Jahresziele die Wirkung unserer Arbeit gezielt verbessern.  

Die Gründungsmitglieder Silvio «Sulf» Foscan, Marcel Dörig und Peter Stiefel haben ihr Vor-

stands-Engagement beendet. Sie haben das Netzwerk von Beginn an mitgeprägt und blei-

ben uns als Aktivmitglieder erhalten. Wir danken ihnen ganz herzlich für Ihre Arbeit. 

Kommunikation und Sichtbarkeit 

Auch im Jahr 2025 war das Netzwerk auf Social Media, konkret in den beiden Gruppen auf 

LinkedIn sowie Facebook und über unseren Newsletter aktiv und sichtbar.  

Ausblick  

Nebst der Stabilisierung in der agilen Selbstorganisation, möchten wir weiterwachsen. Opera-

tive Aufgaben sollen künftig verstärkt an Aktivmitglieder übertragen werden. Dadurch kann 

sich der Vorstand, insbesondere die Rollentragenden, gezielt auf die strategische Ausrichtung 

und die Umsetzung konzentrieren. Konkret haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 

• jubla.db: Die neuen Funktionen zur Mitgliederverwaltung sollen für alle Ehemaligenver-

eine zugänglich gemacht werden. Wir stellen ein Informationspaket sowie Anleitun-

gen bereit, um möglichst viele zur aktiven Nutzung zu motivieren. 

• Post Vision: Der Verband arbeitet an seiner zukünftigen strategischen Ausrichtung. Als 

Netzwerk bringen wir uns in der dafür gebildeten Echogruppe ein und vertreten die 

Perspektive des Ehemaligenwesens. 

• Neue Vereinigungen: Wir unterstützen weiterhin die Gründung lokaler Ehemaligenver-

einigungen – insbesondere bei Scharen, wo noch kein organisiertes Ehemaligenwesen 

existiert. 

• Anlässe: Wir bieten weiterhin Anlässe zur Vernetzung von Ehemaligen und Aktiven an 

und informieren über entsprechende Veranstaltungen. 

• Unterstützung aufzeigen: Wir möchten weiterhin zeigen, wie Jubla-Mitglieder die Jubla 

als Ehemalige unterstützen können – ideell, materiell, personell und finanziell. 
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Was ist das Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring? 

Das Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring ist die Koordinationsstelle des Ehemaligenwe-

sens von Jungwacht Blauring. Der Verein koordiniert und gestaltet die Organisation des Ehe-

maligenwesens von Jungwacht Blauring. Alle Tätigkeiten des Vereins haben das Ziel, dass 

Jungwacht Blauring zugewandte Personen lebenslang mit der Idee und der Kultur von Jung-

wacht Blauring verbunden bleiben können und damit die Aktivitäten von Jungwacht Blauring 

Schweiz, der Kantonal- und Regionalverbände sowie der lokalen Scharen gefördert werden. 

Siehe auch dieses Erklärvideo auf Youtube. 

Als Ziele haben wir uns gesetzt: 

• Jubla-Mitglieder erleben in allen Lebensphasen das Jubla-Sein als lustvoll und stärkend  

• Das Jubla-Feuer brennt als Ehemalige*r weiter  

• Die Zugehörigkeit zum Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring macht Lust, den Spirit 

von Jubla den Lebensphasen entsprechend weiterzuleben  

• Die Verbundenheit mit der Jubla-Idee fördert die Motivation, sich für Anliegen der ak-

tiven Generation einzusetzen und zu engagieren 

Wir wollen das Ehemaligenwesen stärker und für die Jubla auf allen Ebenen besser nutzbar 

machen. Konkret versuchen wir in der ersten Zeit mehr Ehemalige zu vernetzen, die Gründung 

weiterer Ehemaligenvereinigungen unterstützen und die Unterstützung der Jubla auf allen 

Ebenen durch Ehemalige zu fördern, sei es durch Erfahrung, Mithilfe, Beziehungen, Material 

oder Finanzen. 
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Anpassung Statuten  
 

 

1 Antragtext 
 

 

Die konkreten Anpassungen in den Statuten sind im entsprechenden Dokument, geschrieben in 

Rot, ersichtlich.  

 

Als Vorstand beantragen wir die Annahme der angepassten Statuten. 

 

 

2 Kontext 
 

Swiss Olympic ist der Dachverband der Schweizer Sportorganisationen, zu denen auch die Jubla 

gehört. Als Mitglied wird sie vom Bund unterstützt, beispielsweise durch die Lagerbeträge von 

J+S. Diese Unterstützungsleistungen sind jedoch an Erwartungen geknüpft. Swiss Olympic hat 

diese Erwartungen im „Branchenstandard für den Schweizer Sport“ zusammengefasst, neu 

befindet sich darin das sogenannte Ethik Statut. Diese Statutenänderungen müssen nicht nur die 

Jubla Schweiz, sondern auch all ihre Kollektivmitglieder umsetzen.  

Unsere Statuten haben daher folgende Änderungen bekommen  

 

• Verweisartikel; Wir haben verankert, dass wir die Regeln und Statuten der Jubla Schweiz 

anerkennen. Die Jubla Schweiz hat in ihren Statuten erweiterte Regelungen des 

Branchenstandards verankert. Zukünftige Statutenänderungen der Jubla Schweiz gelten 

somit auch für ihre Kollektivmitglieder 

• Hinweis zur Anerkennung der Ethik-Charta von Swiss Olympic 

• Aufnahme des Artikel zum Thema Interessenskonflikte 

 

Aufgrund der sowieso erfolgenden Statutenanpassung haben wir als Vorstand auch noch 

ergänzt, dass Aktivmitglieder und allenfalls daraus resultierende Vorstandsmitglieder vor der 

Aufnahme/Wahl durch MV sich als kooptiertes Mitglied engagieren können.  

 

 

3 Auswirkungen 
 

Was bedeutet eine Annahme des Antrages? 

• Zukünftige Kollektivmitglieder werden nur aufgenommen, wenn sie die entsprechenden 

Artikel auch in ihren Statuten drin haben, siehe Musterstatuten Ehemalige auf jubla.netz  

• Bestehende Kollektivmitgliedern empfehlen wir bei Statuten-Anpassungen die 

entsprechende Aktualisierung, orientiert an den Musterstatuten 

• Unsere Kollektivmitgliedschaft bei Jungwacht Blauring Schweiz ist nicht gefährdet 

 

Was bedeutet eine Ablehnung des Antrages? 

• Schwächung des Jubla-Ehemaligenwesen, da wir langfristig nicht mehr Kollektivmitglied 

bei Jungwacht Blauring Schweiz sind 

 

 

11

https://www.swissolympic.ch/athleten-trainer/werte-ethik/Ethik-Statut-des-Schweizer-Sports


Vorstand    Anpassung Statuten 

Netzwerk Ehemalige         Mitgliederversammlung Netzwerk Ehemalige 2026 
 
 
 

 14.05.2026 Seite 2/2 

4 Kontaktdaten Antragsteller*innen 
 

Vorstand Netzwerk Ehemalige, zu erreichen via matthias.hafner@ehemaligejubla.ch  
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I Allgemeines 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen «Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring» besteht ein Verein im Sinne von 

Art. 60 ff. des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz in Luzern/Schweiz. 

2. Zweck 

Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring ist die Koordinationsstelle des Ehemaligenwesens von 

Jungwacht Blauring. Der Verein koordiniert und gestaltet die Organisation des Ehemaligenwesens 

von Jungwacht Blauring. Alle Tätigkeiten des Vereins haben das Ziel, dass Jungwacht Blauring zu-

gewandte Personen lebenslang mit der Idee und der Kultur von Jungwacht Blauring verbunden 

bleiben können, die Vernetzung dieser Personen miteinander sowie mit den Ehemaligenvereinen 

und den aktiven Vereinen und Verbänden von Jungwacht Blauring zu ermöglichen und zu stärken 

und damit die Aktivitäten von Jungwacht Blauring Schweiz, der Kantonal- und Regionalverbände 

sowie der lokalen Scharen zu fördern. Das Ziel ist daher die Förderung der hochwertigen und sinn-

vollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche in der Deutschschweiz. 

 

Die Arbeit des Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring basiert auf dem partizipativ verfassten Leit-

bild von Jungwacht Blauring Schweiz und richtet sich nach den darin enthaltenen Grundsätzen: 

zusammen sein, mitbestimmen, Glauben leben, kreativ sein und Natur erleben. Darüber hinaus 

prägen die dem Leitbild zugehörigen Haltungspapiere die Aktivitäten von Netzwerk Ehemalige 

Jungwacht Blauring. Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und verfolgt keine Erwerbs- 

oder Selbsthilfezwecke. 

Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring ist Mitglied von Jungwacht Blauring Schweiz.  

 
Die Statuten und Reglemente von Jungwacht Blauring Schweiz sind für die Mitglieder von Netz-

werk Ehemalige Jungwacht Blauring verbindlich.  

Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring und seine Mitglieder unterstehen der Ethik-Charta und 

dem Ethik-Statut von Swiss Olympic sowie den weiteren präzisierenden Dokumenten. Der Rechts-

weg richtet sich nach den Bestimmungen gemäss Ethik-Statut bzw. der dazugehörenden Regle-

mente. 

3. Mittel 

Der Verein finanziert sich mit Spenden und Zuwendungen aller Art. 

 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.  

II Mitgliedschaft 

4. Mitgliedschaft 

Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring hat folgende Mitgliederkategorien:  

 

• Aktive Einzelmitglieder 

• Aktive Kollektivmitglieder 

• Passivmitglieder  

 

Natürliche Personen können nur dann Mitglied werden, wenn sie Ehemalige Jungwacht Blauring 

sind, also auf lokaler Ebene aus einer Schar ausgetreten sind und den Vereinszweck unterstützen.  

 

Mitglieder vom Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring sind automatisch Einzelmitglied von Jung-

wacht Blauring Schweiz. 

5. Mitgliedschaftsverhältnisse im Einzelnen 

 

Aktive Einzelmitgliedschaft 
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Aktives Einzelmitglied ist, wer sich für das Netzwerk engagieren will und von der Mitgliederver-

sammlung als aktives Einzelmitglied aufgenommen wird.  

 

Aktive Kollektivmitgliedschaft 

Aktive Kollektivmitglieder sind als juristische Person konstituierte Ehemaligenvereinigungen, deren 

Zweck mit demjenigen von Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring in den Grundzügen überein-

stimmt. 

 

Passivmitgliedschaft 

Passivmitglied ist, wer auf lokaler Ebene aus der Schar ausgetreten ist und eine Passivmitglied-

schaft in Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring beantragt.  

6. Beginn und Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

 

Beginn aktive Einzelmitgliedschaft 

Die aktive Einzelmitgliedschaft beginnt automatisch mit der Aufnahme durch die Mitgliederver-

sammlung. Der Vorstand kann, von der MV noch nicht bestätigte Aktivmitglieder, basierend auf 

das Kooptationsrecht, schon einsetzen.  

 

Beginn aktive Kollektivmitgliedschaft und Passivmitgliedschaft 

Interessenten für eine aktive Kollektivmitgliedschaft oder Passivmitgliedschaft können jederzeit ei-

nen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Über die Aufnahme der aktiven Kollektivmitglieder entschei-

det die Mitgliederversammlung. Über die Aufnahme der Passivmitglieder entscheidet der Vor-

stand. 

 

Beendigung alle Mitgliederkategorien 

Die Mitgliedschaft endet bei Tod, Verlust der Rechtspersönlichkeit, Austritt oder Ausschliessung. 

 

Ein Vereinsaustritt ist auf Ende des Kalenderjahres möglich. Das Austrittsschreiben muss mindestens 

4 Wochen vorher schriftlich an den Vorstand gerichtet werden.  

 

Ein Mitglied kann jederzeit wegen Verstössen gegen die Ziele des Vereins aus dem Verein ausge-

schlossen werden. Zudem hat ein rechtsgültiger Ausschluss aus dem Verein Jungwacht Blauring 

Schweiz automatisch den Ausschuss aus dem Verein Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring zur 

Folge.  

III Organisation 

7. Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind:  

•     die Mitgliederversammlung  

•     der Vorstand  

•     die Revisionsstelle 

8. Die Mitgliederversammlung 

Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.   

 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich im 2. Quartal statt.   

  

Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder vier Wochen im Voraus schriftlich unter Angabe 

der Traktanden eingeladen. Einladungen per E-Mail sind gültig. Anträge seitens der Mitglieder sind 

dem Präsidium des Vorstands zwei Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung einzu-

reichen. Anträge per E-Mail sind gültig. 

 

Der Vorstand kann jederzeit eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er hat 

diese auch einzuberufen, falls dies von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Trak-

tandums verlangt wird. Die Versammlung hat spätestens vier Wochen nach Eingang des Begeh-

rens zu erfolgen. 
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Der Mitgliederversammlung stehen insbesondere folgende unentziehbaren Aufgaben und Kom-

petenzen zu: 

 

 

• Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

• Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands 

• Entgegennahme des Revisionsberichts 

• Entlastung der Organe 

• Beschlussfassung betreffend Jahresrechnung (Erfolgsrechnung und Bilanz) 

• Beschlussfassung betreffend Budget 

• Wahl und Abberufung des Vorstands 

• Aufnahme der aktiven Einzel- und Kollektivmitglieder 

• Wahl der Revisionsstelle 

• Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm 

• Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglieder  

• Änderung der Statuten 

• Entscheid über Ausschlüsse von Mitgliedern  

• Beschluss über den Beitritt zu und Austritt aus dem gesamtschweizerischen Dachverein 

«Jungwacht Blauring Schweiz» 

• Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Liquidationser-

löses 

 

Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der an-

wesenden Mitglieder beschlussfähig.  

 

Aktive Einzelmitglieder und aktive Kollektivmitglieder haben je eine Stimme. Passivmitglieder haben 

ein Teilnahme- und Antragsrecht an der Mitgliederversammlung; sie haben kein Stimmrecht. Der 

Vorstand bestimmt die vorsitzende Person für die Mitgliederversammlung. 

  

Die Stimmberechtigten fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr. Bei Stimmengleichheit fällt 

die vorsitzende Person den Stichentscheid.   

  

Beschlüsse betreffend Änderung der Statuten sowie der Auflösung des Vereins benötigen die Zu-

stimmung einer 2/3–Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. 

 

Über die gefassten Beschlüsse ist zumindest ein Beschlussprotokoll abzufassen. 

9. Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Er konstituiert sich selbst. Während eines Ver-

bandsjahres auftretende Vakanzen können bis zur Bestätigung durch die nächste ordentliche 

oder ausserordentliche Mitgliederversammlung vom Vorstand selbst besetzt werden (Kooptations-

recht).  

  

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. Bei seiner Zusammensetzung ist der ange-

messenen Vertretung aller Geschlechter Rechnung zu tragen. Ein Rücktritt aus dem Vorstand muss 

mindestens vier Monate im Voraus bekannt gegeben werden. 

  

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein nach aussen.  

  

Der Vorstand erlässt Reglemente.  

  

Der Vorstand kann Arbeitsgruppen einsetzen.  

  

Der Vorstand kann für die Erreichung des Vereinszwecks Personen gegen eine angemessene Ent-

schädigung anstellen oder beauftragen.  
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Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder gemäss diesen 

Statuten einem anderen Organ übertragen sind. Der Vorstand hat u.a. folgende Aufgaben: An-

trags- und Stimmrecht im Verband Jungwacht Blauring Schweiz gemäss dessen Statuten. 

  

Der Vorstand trifft sich, so oft es die Geschäfte verlangen. Jedes Vorstandsmitglied kann unter An-

gabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen.  

  

Sofern kein Vorstandsmitglied eine mündliche Beratung verlangt, ist eine Beschlussfassung auf dem 

Zirkularweg (auch E-Mail) gültig.  

  

Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich tätig, er hat Anrecht auf Vergütung 

der effektiven Spesen. 

Die Mitglieder des Vorstandes nehmen ihre Pflichten nach bestem Wissen und mit Sorgfalt wahr 

und handeln ausschliesslich im Interesse des Vereins. Falls es bei einem Mitglied des Vorstands zu 

einem Interessenskonflikt kommt, welcher ein neutrales Abstimmen über einen Beschluss verun-

möglicht, so sind folgende Schritte zu beachten: 

• Die betroffene Person informiert die anderen Vorstandsmitglieder und stimmt über das ent-

sprechende Thema nicht mit ab. 

• Die betroffene Person tauscht sich nicht mit den anderen Vorstandsmitgliedern über das 

Thema aus. 

• Die betroffene Person hat sich bei der Abstimmung zu enthalten. Dies ist im Protokoll festzu-

halten. 

• Falls ein Vorstandsmitglied in einen Interessenskonflikt gerät, dies aber bestreitet, so kann 

der restliche Vorstand unter Ausschluss des betroffenen Mitglieds Entscheidungen treffen. 

Die Vorstandsmitglieder lehnen Geschenke ab, falls diese einen symbolischen Wert überschreiten 

und in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer Vorstandsrolle stehen oder diesen Eindruck erwe-

cken könnten. 

10. Die Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle setzt sich aus zwei Personen zusammen. Sie wird jährlich gewählt. Wiederwahl ist 

zulässig. Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und erstattet der Mitgliederversammlung Be-

richt.  

 

Die Revision richtet sich nach den Vorgaben der Mitgliederversammlung. Vorbehalten bleibt 

Art. 69b ZGB.  

 

Die Revisionsstelle kann jederzeit Einsicht in die Bücher des Vereins nehmen und Stichproben in der 

Buchhaltung vornehmen. 

IV Allgemeine Bestimmungen 

11. Haftung 

Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung oder 

Schuldendeckungspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.   

12. Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen Mit-

gliederversammlung mit dem Stimmenmehr von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-

der erfolgen. 

13. Verwendung des Liquidationserlöses 

Im Falle der Auflösung des Vereins ohne Nachfolgeverein ist der Liquidationserlös dem gemeinnüt-

zigen und steuerbefreiten Verein Jungwacht Blauring Schweiz zu übergeben.  
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Sollte diese Übergabe an den Verein Jungwacht Blauring Schweiz nicht möglich sein, ist der Liqui-

dationserlös an eine andere steuerbefreite und gemeinnützig tätige Organisation zu übertragen, 

welche ebenfalls die Kinder- und Jugendförderung bezweckt. Die Verteilung des Vereinsvermö-

gens unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen.   

14. Streiterledigung 

Die Streitbeilegung richtet sich nach den Statuten des Verbands Jungwacht Blauring Schweiz. 

V Inkrafttreten der Statuten  

15. Inkrafttreten 

Diese Statuten sind anlässlich der Mitgliederversammlung vom 13.06.2026 verabschiedet worden 

und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. Sie ersetzen alle früheren vorhergehenden Versionen. 

16. Mitgliedschaft bei Jungwacht Blauring Schweiz 

Diese Statuten sind am 1.9.2023 von Jungwacht Blauring Schweiz genehmigt worden und entspre-

chen den Vorgaben der DOK. Jede Statutenrevision bedarf der Genehmigung durch Jungwacht 

Blauring Schweiz.  

 

 

St. Gallen, 13.06.2026 

 

Vertretung Vorstand     Protokoll 

 

 

 

-----------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
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Anträge Jahresrechnung und Budget 
 

 

1 Antrag Genehmigung Jahresrechnung 2025   
 

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2025 mit 

einem Gewinn von CHF 1‘411 zu genehmigen.   

 

2 Antrag Entlastung Vorstand  
 

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung, ihm für das Geschäftsjahr 2025 Décharge / 

Entlastung zu erteilen. 

 

3 Antrag Genehmigung Budget 2026 
 

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung, das vorliegende Budget 2026 mit einem 

Verlust von CHF 4‘000 zu genehmigen.   

 

4 Auswirkungen 
 

Was bedeutet eine Annahme des Antrages? 

• Rechnung/Entlastung: Die Rechnung ist formell abgeschlossen, der Vorstand für das 

Geschäftsjahr 2025 entlastet. Die Mitglieder erachten das Geschäftsjahr für gut und 

verzichten auf allfällige nachträgliche Forderungen gegenüber dem Vorstand.  

• Budget: Der Vorstand kann auf Basis des genehmigten Budgets weiterarbeiten und die 

aktuelle Stossrichtung fortführen. Der budgetierte Verlust von CHF 4'000 wird durch das 

bestehende Vereinsvermögen gedeckt. 

 

Was bedeutet eine Ablehnung des Antrages? 

• Rechnung: Die Rechnung gilt als nicht genehmigt. Der Vorstand muss die offenen Punkte 

klären, gegebenenfalls Korrekturen vornehmen und die Jahresrechnung an einer 

ausserordentlichen Mitgliederversammlung erneut zur Genehmigung vorlegen. Bis dahin 

bleibt auch die Décharge ausstehend. 

• Budget: Es muss ein überarbeitetes Budget erstellt und an dieser oder an einer 

ausserordentlichen Mitgliederversammlung erneut zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Bis zur Genehmigung kann der Vorstand nur im Rahmen der ordentlichen 

Geschäftsführung handeln; grössere oder ausserordentliche Ausgaben sind 

zurückzustellen. 

 

5 Kontaktdaten Antragsteller*innen 
 

Vorstand Netzwerk Ehemalige, zu erreichen via matthias.hafner@ehemaligejubla.ch  
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Bilanz

per 31. Dezember 2025

CHF CHF CHF

Rechnung Rechnung Veränderung     

AKTIVEN 2025 2024 zu VJ

Kasse 0 0 0

LUKB Geschäftskonto CH74 0077 8220 2856 3200 1 14’175 19’886 -5’711

Flüssige Mittel 14’175 19’886 -5’711

Debitoren 14’595 14’595 0

Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 14’595 14’595.00 0

Guthaben Verrechnungssteuer 0 0 0

sonstige kurzfristige Forderungen 0 0 0

Durchlaufkonto Allg. 0 0 0

Übrige kurzfristige Forderungen 0 0 0

ARA Bezahlter Aufwand Folgejahr 0 0 0

ARA Noch nicht erhaltener Ertrag 0 0 0

Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0 0

Umlaufvermögen 28’770 34’481 -5’711

Anlagevermögen 0 0 0

Total AKTIVEN 28’770 34’481 -5’711

CHF CHF CHF

Rechnung Rechnung Veränderung     

PASSIVEN 2025 2024 zu VJ

Kreditoren, Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 12’877 0 12’877

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 12’877 0 12’877

PRA Noch nicht bezahlter Aufwand 0 0 0

PRA Erhaltener Ertrag des Folgejahres 0 0 0

Passive Rechnungsabgrenzung 0 0 0

Kurzfristiges Fremdkapital 12’877 0 12’877

Darlehen Jungwacht Blauring Schweiz 0 20’000 -20’000

Darlehensschuld 0 20’000 -20’000

Rückstellungen 5’000 5’000 0

Rückstellungen 5’000 5’000 0

Langfristiges Fremdkapital 5’000 25’000 -20’000

Kapital 9’481 8’446 1’035

Jahresgewinn oder Jahresverlust 1’411                        1’035 376

Eigenkapital 10’892 9’481 1’411

Total PASSIVEN 28’770 34’481 -5’711
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Erfolgsrechnung

CHF

Rechnung 

2025

CHF

Budget

2025

CHF

Rechnung 

2024

Diff. zu 

Budget

Diff. zu 

Vorjahr

Spenden 500 0 0 500 500

Anteil Public Fundraising 20’000 30’000 20’000 -10’000 0

Einmalige Dienstleistung Jubla Schweiz 0 0 15’288 0 -15’288

Struktur 20’500 30’000 35’288 -9’500 -14’788

Anschubfinanzierung jubla.db 3’000 10’000 10’000 -7’000 -7’000

Auflösung Rückstellung 0 5’000 0 -5’000 0

Ausserordentlich 3’000 15’000 10’000 -12’000 -7’000

Total ERTRAG 23’500 45’000 45’288 -21’500 -21’788

CHF

Rechnung 

2025

CHF

Budget

2025

CHF

Rechnung 

2024

Diff. zu 

Budget

Diff. zu 

Vorjahr

Personalaufwand Jubla Schweiz 12’877 20’000 15’288 -7’123 -2’410

Personalaufwand nationale Geschäftsstelle (Struktur) 12’877 20’000 15’288 -7’123 -2’410

Kostenbeteiligung Public Fundraising 5’405 5’000 5’405 405 0

Public Fundraising (Struktur) 5’405 5’000 5’405 405 0

Sitzungsverpflegung 266 900 274 -635 -9

Reisespesen Sitzungen 344 1’800 367 -1’456 -23

Reisespesen weitere Treffen 308 500 210 -192 98

Dankesessen 640 750 138 -110 503

Abschiedsgeschenke 300 250 0 50 300

Raummieten 0 1’000 0 -1’000 0

Administration / Allg. Büromaterial / Versicherung 441 500 441 -59 0

Organisation 2’299 5’700 1’430 -3’401 869

Entwicklung  & jährlicher Betrieb Jubla-Datenbank 160 12’000 15’000 -11’841 -14’841

Datenbank 160 12’000 15’000 -11’841 -14’841

Webseite (Abfüllen & Unterhalt) 145 150 145 -5 0

Werbung (Werbematerial & Social Media) 1’203 1’150 1’988 53 -785

Honorare (Allg. Treffen, Grafik) 0 2’000 0 -2’000 0

Kommunikation 1’348 3’300 2’133 -1’953 -785

Bildung Rückstellung 0 0 5’000 0 -5’000

Ausserordentlich 0 0 5’000 0 -5’785

Total AUFWAND 22’089 46’000 44’256 -23’911 -22’952

Finanzaufwand 0 0 0 0 0

Finanzertrag 0 0 3 0 -3

Total Finanzaufwand- und ertrag 0 0 3 0 -3

ERGEBNIS NEJB 1’411                      -1’000 1’035 2’411 376

(Plus = Gewinn, Minus = Verlust)

1. Januar bis 31. Dezember 2025
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Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring Schweiz 16.03.2026

Budget 2026

Netzwerk Ehemalige

Beschrieb  Detail  Aufwand  Detail  Ertrag Bemerkung

Organisation

Vorstand und Personal  CHF                            -    CHF                5’200.00  CHF                            -    CHF                            -   

Verpflegung Gesamtsitzungen / GV  CHF                   900.00  CHF                            -   CHF 900 (4 x 100.00 + 500 für GV)

Reise Sitzungen  CHF                1’800.00  CHF                            -   jeweils ca. 15 (Aktivmitglieder) x 120

Reisespesen weitere Treffen  CHF                   500.00  CHF                            -   

Dankesessen  CHF                   750.00  CHF                            -   ca. 15 x 50

Geschenke  CHF                   250.00  CHF                            -   ca. 5 x 50.00 

Räume mieten  CHF                1’000.00  CHF                            -   CHF 1'000 (für GV)

Administration / Allgemein Büromat  CHF                            -    CHF                            -   CHF 0.00 (wir sind papierlos)

IT

Jubla DB  CHF                            -    CHF             15’000.00  CHF                            -    CHF                            -   

Jährlicher Betrieb  CHF                5’000.00  CHF                            -   Enhalten allg. Gebühren zur Nutzung der DB; ab 2026 

inkl. Support für Ehemaligen DB-Knoten

Entwicklung und Motivation Nutzung Kollektivmitglieder  CHF             10’000.00  CHF                            -   Hilfe zur Selbsthilfe / Adressverwaltung 

fürKollektivmitglieder (falls fundraisbar)

Kommunikation / Sichtbarkeit

Website  CHF                            -    CHF                   150.00  CHF                            -    CHF                            -   

Unterhalt Website  CHF                   150.00  CHF                            -   Jährlicher Unterhalt der Website

Werbung  CHF                            -    CHF                1’150.00  CHF                            -    CHF                            -   

Werbematerial  CHF                   750.00  CHF                            -   

Werbung Social Media  CHF                   400.00  CHF                            -   Vergrösserung der Reichweite

Honorare  CHF                            -    CHF                2’000.00  CHF                            -    CHF                            -   

Allg. Treffen Ehemalige  CHF                1’000.00  CHF                            -   

Grafik  CHF                1’000.00  CHF                            -   

Struktur

 CHF                            -    CHF             20’500.00  CHF                            -    CHF             30’000.00 

Dienstleistungen nationale Geschäftstelle  CHF             15’000.00  CHF                            -   Für Diverses / Rechnung 2025: 13k

Anteil Public Fundraising Verein Netzwerk Ehemalige  CHF                            -    CHF             30’000.00 Ab 2024 CHF 20k oder proz. Anteil am Fundraising (gem. 

Fundraisingstrategie des Verbandes)

Kostenbeteiligung Public Fundraising  CHF                5’000.00  CHF                            -   

Versicherungen  CHF                   500.00  CHF                            -   

Ausserordentlich

 CHF                            -    CHF                            -    CHF                            -    CHF             10’000.00 

Anschubfinanzierung  CHF                            -    CHF                            -    CHF             10’000.00 Institutionelles Fundraising zusammen mit dem  

Verband (falls möglich)

Total Aufwand / Ertrag  CHF             44’000.00  CHF             40’000.00 

Saldo Gewinn / Verlust  CHF                4’000.00 

Summenkontrolle  CHF             44’000.00  CHF             44’000.00 

Ergebnis  CHF              -4’000.00 
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 Winterthur, 6. April 2026 

 
Revisionsbericht z.H. der Mitgliederversammlung 2026  
Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring Schweiz 
 
Geschätzte Mitglieder des Netzwerks Ehemalige Jungwacht Blauring Schweiz 
Geschätzte Anwesende 
 
Als gewählte Revisoren haben wir auftragsgemäss die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung 
und Buchungsjournal) von «Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring Schweiz» für das am 31. De-
zember 2025 abgeschlossene Vereinsjahr geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist 
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech-
nung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und ana-
lytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim ge-
prüften Verein vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der Geschäftsführung und des 
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung de-
liktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. 
 
Wir danken dem Kassier Matthias Hafner sowie Ulli Topf für die sauber geleistete Arbeit und dem 
gesamten Vorstand für sein Engagement im Sinne des Netzwerks Ehemalige Jungwacht Blauring 
Schweiz. 

 
 
Die Revisoren und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
 
 
 
 
Oliver Zähner Gregor Gämperle 
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Vorstand     Wahl Revisionsstelle 

Netzwerk Ehemalige         Mitgliederversammlung Netzwerk Ehemalige 2026 
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Wahl Revisionsstelle 
 

 

1 Antragtext 
 

Oliver „Oli“ Zähner und Gregor „Nimbus“ Gämperle stellen sich seit der Gründung des Verein 

Netzwerk Ehemalige (2023) als Revisoren zur Verfügung. 

 

Als Vorstand beantragen wir, dass die oben genannten Personen wiedergewählt werden. 

 

 

2 Kontext 
 

Wie in den Statuten festgehalten, beauftragt der Vorstand die Revisoren zur Prüfung der 

korrekten Rechnungsführung. Es wird geprüft, ob die Buchhaltung nach kaufmännischen 

Grundsätzen geführt wird. Mittels Stichproben prüfen die Revisoren, ob Erfolgsrechnung und 

Bilanz übereinstimmen.  

Die Revisoren schreiben zuhanden MV den Revisionsbericht. Dieser bildet für die Mitglieder die 

Grundlage, damit sie dem Vorstand die Décharge ermöglichen können.  

 

 

3 Auswirkungen 
 

Was bedeutet eine Annahme des Antrages? 

• Stabilität und Konsolidierung im Sinne von Wissens- und Informationssicherung 

 

Was bedeutet eine Ablehnung des Antrages? 

• Aufwand zur Findung von neuen Menschen, welche sich der Revision annehmen 

 

 

4 Kontaktdaten Antragsteller*innen 
 

Vorstand Netzwerk Ehemalige, zu erreichen via matthias.hafner@ehemaligejubla.ch  
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Vorstand     Antrag Aufnahme Aktivmitglieder 
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Antrag Aufnahme Aktivmitglieder 
 

 

1 Antragtext 
 

Die nachfolgend aufgeführten Einzelmitglieder des Netzwerk Ehemalige haben sich 

entschieden, dass sie sich als Aktivmitglieder zur Verfügung stellen wollen. Sie können vom 

Vorstand zukünftig zur Übernahme von Aufgaben angefragt werden.  

 

Bereit für eine Aktivmitgliedschaft sind: 

Christoph Ratz, Ehemaliger Jungwacht/Jubla St. Anton Luzern / Kursleiter und bis November 2023 

in der Verbandsleitung engagiert. Heute wohnhaft in Riehen, Vater von zwei Kindern und 

beruflich als Projektleiter Evaluationen an der Universität Basel tätig. 

 

Gio Cettuzzi, Ehemaliger Jubla Friesenberg / Kursleiter und bis November 2024 in der 

Verbandsleitung engagiert. Heute wohnhaft in Zürich und beruflich als Leiter SAP Analytics & 

Technology bei der ewz engagiert. 

 

Judith Hollinger-Suter, Ehemalige Blauring Baden / Fachgruppe Ranfttreffen und heute noch in 

der Clairongarde Ehrendingen dabei. Heute wohnhaft in Seon, Mutter von einem Kind und 

beruflich in der Ernährungsberatung engagiert.  

 

Claudio „Clödel“ Kasper, Ehemaliger Jubla Speicher-Trogen / Fachgruppe Ranfttreffen und bei 

den vergangenen nationalen Grossanlässen engagiert. Heute wohnhaft in Speicher und 

beruflich in der Jugendarbeit tätig. 

 

Lina Martina Lutz, Ehemalige der Jubla Sogn Gion Domat/Ems, heute wegen Studium wohnhaft 

in Basel  

 

Kurt Schöbi, Ehemaliger Jungwacht Kaltbrunn bis irgendwann in den 80ger / Regionalleitung 

Linth, inkl. Leiter Arbeitsstelle / Vorstand TUT. Heute wohnhaft in Rothenburg im Pensionierten 

Status 

 

Als Vorstand beantragen wir, dass oben genannten Personen als Aktivmitglieder aufgenommen 

werden. 

 

 

2 Kontext 
 

Aktivmitglieder unterstützen den Vorstand Netzwerk Ehemalige im operativen Alltagsgeschäft. 

Sie übernehmen die Ausführung von Aufgaben, welche aufgrund definierter Schwerpunkte und 

Jahresziele zu erledigen sind. Dies können befristete oder wiederkehrende Aufgaben sein.  

 

 

3 Auswirkungen 
 

Was bedeutet eine Annahme des Antrages? 

• Mehr Ressourcen für den Vorstand 

• Erweiterung der Aufgaben-Verteilung auf mehr Mitglieder 
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Was bedeutet eine Ablehnung des Antrages? 

• Reduktion der Ressourcen 

• Stärkere Belastung der Vorstands Mitglieder 

 

 

4 Kontaktdaten Antragsteller*innen 
 

Vorstand Netzwerk Ehemalige, zu erreichen via matthias.hafner@ehemaligejubla.ch  
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